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(3) Die Beschlußfähigkeit auf Sitzungen nach der Eröff
nungssitzung einer Tagung gemäß Absatz 1 richtet sich nach 
Absatz 2.

(4) Eine Vertretung im Sinne des Artikels 11 Absatz 2 gilt 
als Anwesenheit.

(5) Die Beschlußfähigkeit für Sitzungen des Exekutivkomi
tees wird vom Rat in den Verfahrensregeln dieses Komitees 
festgelegt

Artikel 20 
Personal der Organisation

(1) Der Rat ernennt nach Konsultation mit dem Exekutiv
komitee durch besondere Abstimmung den Exekutivdirektor. 
Die Anstellungsbedingungen für den Exekutivdirektor werden 
vom Rat unter Berücksichtigung der Bedingungen für ver
gleichbare Angestellte ähnlicher zwischenstaatlicher Organisa
tionen festgelegt.

(2) Der Exekutivdirektor ist der oberste Verwaltungsange
stellte der Organisation; er ist dem Rat für die Anwendung 
und Durchführung dieses Abkommens in Übereinstimmung 
mit den Beschlüssen des Rates verantwortlich.

(3) Der Rat ernennt nach Konsultation mit dem Exekutiv
komitee durch besondere Abstimmung den Leiter des Aus
gleichslagers. Die Anstellungsbedingungen des Leiters werden 
vom Rat festgelegt.

(4) Der Leiter ist dem Rat für die ihm durch dieses Ab
kommen übertragenen Aufgaben sowie für alle vom Rat 
bestimmten zusätzlichen Aufgaben verantwortlich. Die Verant
wortung für diese Aufgaben wird im Einvernehmen mit dem 
Exekutivdirektor wahrgenommen.

(5) Unbeschadet des Absatzes 4 ist das Personal der Orga
nisation dem Exekutivdirektor verantwortlich; dieser ist sei
nerseits dem Rat verantwortlich.

(6) Der Exekutivdirektor stellt das Personal in Übereinstim
mung mit vom Rat festgesetzten Regelungen ein. Bei der 
Ausarbeitung dieser Regelungen berücksichtigt der Rat die 
Regelungen für Angestellte ähnlicher zwischenstaatlicher Or
ganisationen. Das Personal ist soweit wie möglich aus Staats
angehörigen der Exportmitglieder und der Importmitglieder 
auszuwählen.

(7) Der Exekutivdirektor, der Leiter und das sonstige Per
sonal dürfen an der Kakao-Wirtschaft, am Kakao-Handel, an 
der Kakao-Beförderung oder an der Kakao-Werbung finan
ziell nicht beteiligt sein.

(8) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben dürfen der Exekutiv
direktor, der Leiter und das sonstige Personal von keinem 
Mitglied Und von keiner Stelle außerhalb der Organisation 
Weisungen einholen oder entgegennehmen. Sie haben alle 
Handlungen zu unterlassen, die ihre Stellung als internatio
nale Angestellte, die nur der Organisation verantwortlich sind, 
beeinträchtigen könnten. Jedes Mitglied verpflichtet sich, den 
ausschließlich internationalen Charakter der Obliegenheiten 
des Exekutivdirektors, des Leiters und des Personals zu achten 
und nicht zu versuchen, sie bei der Wahrnehmung ihrer Auf
gaben zu beeinflussen.

K a p i t e l  V 
Privilegien und Immunitäten

Artikel 21 
Privilegien und Immunitäten

(1) Die Organisation besitzt Rechtspersönlichkeit. Sie hat ins
besondere die Fähigkeit, Verträgö abzuschließen, bewegliches 
und unbewegliches Vermögen zu erwerben und zu veräußern 
sowie Rechtsverfahren einzuleiten.

(2) Die Rechtsstellung, die Privilegien und Immunitäten 
der Organisation ihres Exekutivdirektors, ihres Personals und 
ihrer Sachverständigen sowie der Delegierten der Mitglieder 
werden für die Zeit, in der sie sich in Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben im Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs von 
Großbritannien und Nordirland (im weiteren als „Gastregie
rung“ bezeichnet) aufhalten, weiterhin durch das Abkommen 
über den Sitz bestimmt, das am 26. März 1975 in London zwi
schen der Regierung des Vereinigten Königreichs von Groß
britannien und Nordirland und der Internationalen Kakao- 
Organisation abgeschlossen wurde.

(3) Das in Absatz 2 genannte Abkommen über den Sitz ist 
vom vorliegenden Abkommen unabhängig. Es tritt jedoch 
außer Kraft,

a) wenn dies zwischen der Gastregierung und der Organi
sation vereinbart wird,

> b) wenn der Sitz der Organisation aus dem Hoheitsgebiet 
der Gastregierung verlegt wird oder

c) wenn die Organisation aufhört zu existieren.
(4) Die Organisation kann mit einem oder mehreren anderen 

Mitgliedern vom Rat zu genehmigende Abkommen über die 
Privilegien und Immunitäten schließen, die für die ordnungs
gemäße Durchführung dieses Abkommens notwendig sind.

K a p i t e l  VI 
Finanzfragen

Artikel 22 
Finanzfragen

(1) Zur Anwendung und Durchführung dieses Abkommens 
werden zwei Konten geführt: das Verwaltungskonto und das 
Ausgleichslagerkonto.

(2) Die für die Anwendung und Durchführung dieses Ab
kommens erforderlichen Ausgaben laufen mit Ausnahme der 
sich aus dem Betrieb und der Unterhaltung des nach Artikel 37 
errichteten Ausgleichslagers ergebenden Ausgaben über das 
Verwaltungskonto; sie werden aus den entsprechend Arti
kel 23 festgesetzten Jahresbeiträgen der Mitglieder bestritten. 
Verlangt jedoch ein Mitglied besondere Dienstleistungen, kann 
der Rat dieses Mitglied auffordern, dafür zu zahlen.

(3) Alle Ausgaben, die sich aus dem Betrieb und der Unter
haltung des Ausgleichslagers nach Artikel 37 Absatz 6 erge
ben, laufen über das Ausgleichslagerkonto. Die Zuständigkeit 
des Ausgleichslagerkontos für andere als die in Artikel 37 Ab
satz 6 bezeichneten Ausgaben unterliegt dem Beschluß des 
Rates.

(4) Das Rechnungsjahr der Organisation entspricht dem
Quotenjahr. '

(5) Die Ausgaben der Delegationen im Rat, im Exekutiv
komitee und in ailen Ausschüssen des Rates oder des Exeku
tivkomitees werden von den betreffenden Mitgliedern getra
gen.

Artikel 23
Genehmigung des Verwaltungsbudgets 

und Festsetzung der Beiträge
(1) In der zweiten Hälfte jedes Rechnungsjahres genehmigt 

der Rat das Verwaltungsbudget der Organisation für das fol
gende Rechnungsjahr und setzt den Beitrag jedes Mitglieds 
zu diesem Budget fest.

(2) Der Beitrag jedes Mitglieds zum Verwaltungsbudget für 
jedes Rechnungsjahr richtet sich nach dem Verhältnis der Zahl 
seiner Stimmen zum Zeitpunkt der Genehmigung des Ver
waltungsbudgets für das betreffende Jahr zur Gesamtstim
menzahl aller Mitglieder. Bei der Festsetzung der Beiträge 
werden die Stimmen jedes Mitglieds so berechnet, daß der 
zeitweilige Entzug des Stimmrechts eines Mitglieds oder die


